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Bszugder Eohlenkartep .VonDonrerstag den 4 .Oktoberangefangenhaben
sämmtlicheWahnungeinhaberWieneSiemitKohle( Koks ,Anthrszyt ,Briketts )
oderErennholzheizen ,ohneAusnahme,obsie Vorrätebesitzenodernicht ,bei
derzustindigenBret - uniMehlkommissionzuærscheinenundeineErklärung
überdie DrennsteffvorräteundEeheizungsverhältnisseihrer Wohnungabzuge-¬
ben . Fallsdie Vorrwtedes zuläßige Nas ( 200 kg Steinkohle oder 250kg

Sraunkchleoder £ mBrennhel : )nicht übersteigen ,erhalten die Parteiendie
entsprecbendenKohlenkarten .Mitzubringenist der jolizeiliche Meldezettel -¬
undeineFersonaldokument( Tauf - oderGeburtsschein ,Heimatsschein,Arbeits-¬
buch ,amtliche Legitimstion ,Steuerbogenund dgl . ) .AnStelie deswohnungsin-¬

haberskennauchsin durchdessenDekumentelegitimiertes MitglieddesHaus¬
haltes ,fürdessenAngabenderWohnungsinhaberverantwortlichist ,erscheinen.
AlmAbgabetage sind bestimmt für die Anfangsbuchstaben des Famiiennamens :

- Cam . Oktober ,- Fam . Oktober,G - Ham . Oktober ,- Kam . Oktober ,- Nam
5kteter . - Ram10. Oktober ,Sch,Stam11. Oktober,S- Vam12 .Oktober ,- Zam
13. Oktober1917,inderZeit von6 Uhrfrühbis 11Uhrvormittagsundvon
2 bis 5 Uhrnachmittags.

Zwirnfür Medistinnen .DieGenossenschaftder Medistinnengibt bekannt ,das
sie vonderBaumwollzentralefür inreMitgliederZwirnerhielt ,derDonners-¬
tag den . undFrsitag ,den . . M.zwischen4 und 6 Uhr in derGenossenschafts
kanzlei zur Abgabegelangt .Bei der Uebernahmeist der NachweisderMitglied-¬
schaft zuerbringen .

PS .
DieGeründheitsverhältnisseWiens .In derletztenSitzungderstädtischen
Amts - undAnstaltsärzte berichtete OberstadtphysikusDr .Böhmüber dieGe- ¬
sundheitsverhältnisseder Stadt WienimAugust . . DerKrankenstandwarin - ¬
folgestarkerVermehrungvoninfektiösenundnichtinfektiösenDarmerkrank-¬
ungengestisgen .In diearmenärztl .Behandlungsind11. 278Fällegegen
10. 806imVormonatund8464imAugustdesVorjahreszugewachsen.Aufdieent-¬
zündlichenKrankheitender Atmungsorganeentfielen 1170Fälle ,auf jeneder
Verdauungsorgane4152 ,aufLungentuberküloseundSkrophulose674Fälle. -¬
DieInfektionskrankheitenhabeninfolgederZunahmederRuhreinehöhere
Ziffer erreicht .Aus der Zivilbevölkerung liefen 1021 Anzeigen ein ,hievon
entfallen 88auf Scharlach ,145auf Diphterie ,62auf Abdominaltyphus,672auf
Ruhr,1 auf Blattern ,31 auf Varizellen .Ueber Infektionskrankheiten bei
Militärpersonenwurden137Anzeigenerstattet .DieSterblichkeitwarniedri-¬
ger als im Vormonat ,immerhinaber höher als in den Vorjahren .Insgesammt

Tstarben 3184Zivil -und 454 Militärpersonen,6638 Fersonen gegen 3675 imVor- ¬

monatund2626imAugustdesVorjahres . DiegrößteZahlder Todesfälleent-¬
fiel aufTuberkuloseundSkrophulosemit671Fällen ,AnderSterblichkeit
wardas männlicheGeschlechtmit 54 . 70 %,das weiblichemit 43 . 30 %beteiligt .
ImBerichtsmonatewurden30gerichtlicheund138sanitätspolizeilicheOb-¬
duktionenvolgenommen . Vondenstädt .Sanitatsstationenwurden4702Transporte
darunter721Leichentransportedurchgeführt. DerVorsitzendeerörtertesodann
dasgehäufteVerkommenvonRuhrerkrankungenin OesterreichundDeutschland,
die ArtderAusbreitungdieserKrankheit ,sowiedie Maßnahmenzuihrer

Eindämmungundgabbekannt ,daßbereitseineAbnahmederRuhrin Wienfest -¬
gestelltwerdenkonnte .FürdienächsteZeitdürftewohlmiteinemweiteren
RückgangderKrankheitgerechnetwerdenkönnen.

- - - - - - ¬
DieGeschäftsstundenderLeinwandhändler. DerVerbandderWienerLeinwand-¬
händlergibtbekannt,daßinfolgeWarenmangelsundgesetzlicherVerkaufsbe-¬
schränkungendieGeschäftsstundenderdemVerbandeangehörigenFirmenvon
9 Uhrvormittagsbie 1 Uhrnachmittagsfestgesetztwerden.

- - ¬
Gemeinde-Vermittlungsämter.DieSühneverhandlungenbeidenGemeinde-Vermit.
tlungsämternMarishilf,NeubauundJosefstadtfindenimMonateOktoberam

. ,10 . ;17 . ,24. und31. statt .

VierteBürgerschulklassen.ImStadtratebeantragteStR .TomoladieEröffnung
voneinjänrigenLehrkursen( vierteBürgerschulklasse)andenKnabenbürger-¬
schulen . Bezirk ,Sechskrügelgasse11,7 . Bezirk ,Zieglergasse49,10. Bezirk,
Lugengasse30 ,13. Bezirk,HietzingerHsurtstr.168 ,17. Bezirk,Geblergasse31
und20. Bezirk,Jägerstr .54sowieandenMädchenbürgerschulen. Bezirk,
Ledlitzgasse9,4. Bszirk,Starhemberggasse8,13. Bezirk,Hochsatzengasse22-24,
.Bezirk,Josefstädterstr.95,9.BezirkWühringerstr.43,12.Bezirk,Deckergasse
1 ,2GlHezirk,Jägerstr.54und21 .Bezirk,Franklinstr.45. ZudiesemGegenstande
sprachendieStadträteHohensinner ,Spalowsky ,Angermayer ,Hötzel,Grünbeckund
Körber,woraufdergestellteAntrageinstimmigzumBeschlusseerhobenwurde.

AnendungderMiterschutzverordnungaufUntermieter.Diesozialdemokratischen
BeisitzerderMietämterausdemKreisederMieterschafthabendurchLand-¬
tagsabgeordnetenFölzerandasWohnungsamtderStadtWiendasErsuchenge-¬
richtet,esmögedieVorsitzendenderMietämterdahinverständigen,daßdie
MieterschutzverordnungauchaufAftermieterAnwendungzufindenhabe .Auch
darVereindeutscherChristlicherMieterin Niederösterreichhatzudieser
FrageStellunggenommen.DatatsächlichüberdieFragederAnwendungder
MisterschutzvarordnungaufUntermieterverschiedenartigeAuffassungenbeste-¬
nen ,wirdsämmtlichenMistämternfolgendeRechtsanschauungdesWohnungs-¬
amtesmitgeteilt:DieMisterschutzverordnungnimmtaufAftermietenoderwie
sie weiterhinbezeichnetwerdensollen ,UntermietennurimPunkt3 des§2
Bezug,indemsieverfügt ,dasbeiUntermietenderMietzinsumdenselben
Prozentsstzerhöhtwerdendarf ,umdenderMietzinsdesHauptmieterserhöht
wird. ObwohlimübrigenTextderVerordnungnirgendsUntermietenerwähnt
werden,glaubtdochdasWohnungsamtnachreiflicherPrüfungderSachlage,die
Anwendbarkeitder gten Mieterschutzverordnung auf Untermietenbejahan
zu sollen ,immerundrder Vorausatzung ,daßes sich umdie MietevonWohnungen
oderGeschäftsräumlichkeitenimSinnedes§1derVerordnunghandelt.Bei
eineranderenAuffassung,wennnämlichUntermietennusunterderVoraussetz-¬
ungdes) 2,Punkt3 in Betrachtkämen,würdeeineoffenkundigeUnbilligkeit
dieFolgesein . DerHauptmieter,welcherseinenUntermietersteigert ,ohne
daßihmselbstdieMietegesteigertwürde,fielenichtmehrunterdieVer-¬
ordnung;alsogeradedieFällegrundloserSteigerungwärendemSchutzeder
Verordnungentzogen.Auchist nichtzuverkennen,daßindiesemFallederUm-¬
gehungderVerordnungTürundTorgeöffnetwürde.AndersstehtdieSache,
wennessichnichtumWohnungsmiete,sondernumdieUntervermietungvon
WohnungsbestandteilenoderderenMitbenützunghandelt,wiediesortsüblicher-¬
weisemeistensmitgleichzeitigerBerchtigungzurBenützungvonMöbeln,
Bettwäsche. . . ,vielfachunterGeistellungdesFrühstückes,derBedienung,
mitunterauchdervollenVerpflegungzugeschehenpflegt.DieseRechtsver-¬
hältnissehabenwenigerdieMietealseinenichtbesondersgeregelteBeher-¬
bergungzumGeignstand.IndiesenFällenundnamentlichbeiderhöheren

KategoriedieserUntermieter,demsogenanntenZimmerherrn ,treffenauchdie
sozialenGesichtspunktederMieterschutzverordnungnichtzu .Währendinder
RegelderVermieterderwirtschaftlichkräftigere ,derMjieterderwirt-¬
schaftlichschwächereTeilist,pflegtessichhierumgekehrtzuverhalten.
MeistsindesWitwenunbemittelterPersonen,welchenachdemTodedes
FamilienhauptesdievorhandenenMöbelnichtveräußernwollenundkönnen,
voneinerkleinenFenionodereinemArbeitsverdienstealleinihrLebennicht
zubestreitenvermögenunddahergezwungensind,Untermieteraufzunehmen.
DerwohlhabendeTeil der Bevölkerungwirdnur sehr selten zurUnterver-¬
mietungschreiten.AndererseitssinddieUntermietervielfachsozialgünstig
gestellt ,weildieJunggesellen,auchhöhererStände,inWienregelmäßig
keinenHaushaltführen,sondernalsUntermieterzuwohnenpflegen.Dievom
VermieterinderRegelpersönlichgeleisteteBedienungprägtschondasso-¬
zialeVerhältnisszwischenVermifterundMieterdeutlichaus.DieUnmöglich-¬
keit,dieinderMietrschutzverordnungvorgeseheneRelationzuderZins-¬
steigerungdesHauptmietersunddesUntermietersherzustellen,dieBerück-¬
sichtigungdesWertesderverschiedenen,oftüberwiegendenNebenleistungen,
läßtschondieseRechtsverhältnisalseinganzandersgearteteserkennen.
GanzrichtighebtdieVereinigungdeutscherchristlicherMieterhervor,daß
vorallemeinepersönlicheLeistungwiedieBedienungunmöglichzueiner
unkündbarenPflichtgemachtwerdenkönneunddaßesauchimInteressedes
FamilienlebensdesgrößtenTeilesderHauptmietergelegenist ,Untermieter
kündigenzukönnen,SolltederVerdachteinerUmgehungderMieterschutzver-¬
ordnungdurchEinschiebungeinesHauptmietersbestehen ,wasübrigensbei
EinhaltungderRichtlinienaussichtsloswäreund,soweitdemWohnungsamte
bekannt,inWienauchnichtversuchtwurde,soist dasWohnungsamtsofortvom
Sachverhaltezuverständigen,damitdasStrafverfahrennach§19derVer-¬
ordnungveranlaßtwerdenkann.WiederandersliegendieVerhältnißebeider
unterstenGattungderUntermieter ,densogenanntenBettgehern.Hinsichtlich
diesermußderAuffassungdersozialdemokratischenBeisitzer ,daßsieder
allerärmstenSchichtederMieterangehören,ohneweiterszugestimmtwerden,
aberauchaufsiekanndieMieterschutzverordnungin ihrerheutigenForm
keineAnwendungfinden.DennhinsichtlichdesBettgebersist esausser
Zweifel ,daßhierkeineMieteeinesWohnungsteiles ,sondernlediglichein
RechtzurMitbenützungeinerWöhnungineinemnichtgenauumschriebenen
Umfangevorliegt.DieRechtsverhältnissederBettgeherunddieVoraussetzung-¬
eneinersolchenSchlafstellenvermietungüberhauptbedürfeneinerbesonderen
in vielenStaatenauchschonerfolgtenRegelungundes wäreSachedes
Wohnungsgesetzes ,dessenVorlagederWienerGemeinderatseitJahrenwieder-¬
holt ,abervergeblichbetriebenhat ,indieserFrageAbhilfezuschaffen.
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